
u- 4Lf71 der BeHagen 211 de!1 C;f"'10grilrhlschen Protokol1en des Nati(tnairat~s 
XiV. Cesetzgehmgsperiode 

A n t I" a g 

P .. . 1976 -11- 0 3 ras .. ____________ _ t~o. 3S/F/ 
~ ......................... -...... -

der Abgeordneten Dr. HAUSER 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz. mit den die Strafprozeßordnung 

1975 dUJ:'ch \jorschrifte!' über ei:i.'3 Resserstellung des Ge­

sch§digten 8rß~nzt wird 

Der Nation~lrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz l mit dem die Strafprozeßordnung 1975 durch Vor­

schriften Ober die 8esserstel1ung des Gesch§digten erg§nzt 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

'"I", 

Arti kel I 

Oie Strafprozeßordnung 1975, 8GAl. Nr. 631, wi~d geändert 

und erg~nzt wie folgt: 

1 • Nach 

§ 7a 

hat 

der 

als 

dem § 7.wird folgende Bestimmung eingefGgt: 

(1) Der du.rch eine strafhare Handlung Geschädigte 

e(::l~ enüber dem Bu!'d ins 0\·18 i t i\nsp ru c h auf üb8!' las su ng 

vom Verurteilten dEm Bund zugeflossenen Geldstrafe, 
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1. fUr die aus diesRr strafbaren Handlung ent-

standensn SchadenersatzansprDch8 • • T (-nn 1m .... n-

land vollstreckbarer Exekutionstitel gegen 

den Verurteilten besteht und 

. 2. eine gesen den Verurteilten geflihrte E;-.-;eku­

tion den Anspruch nicht voll gedeckt hat. 

(2) Der Anspruch gegenüber de~ Bund besteht auch. 

wenn zwar die Voraussetzungen des Abs. 1 Z. 1 g88eben sind. 

aber die Führung einer Exekution nach Abs. 1 Z. 2 aussichts­

los erscheint. 

(3) SchadenersatzansprUche des Gesch~diGten, die Ober 

die vom Verurteilten geleistete Geldstrafe hinausgehen~ 

bleiben unberUhrt. 

(4) AnsprUche mehrerer Gesch§digter gegenOber dem 

Bund sind v8rhSltnism~ßig zu befriedigen .. 

(5) Über die Überlassung von Geldstrafen hat auf 

Antrag des Gesch~digt8n das Gericht durch Beschluß zu ent­

scheiden, bei dem das Strafverfahren gegen d8~ Vgrurteiltan 

anhängig war. 

(6) In dem Beschluß. mit dem di8 Überlassung der 

Geldstrafe bewilligt wird, ist der Zahlungsampf~ngei zu 

bezeichnen ufid die Puszahlung des entsprechenden Betrages 

durch den Pr§sidenten des Oberlandesgerichtes zu verfGgen. 

Der Beschluß ist dem Pr~sidentsn des Oberlandssgerichtes 

und dem Zahlungsempf~nger mitzuteilen. 

(7 ) 08 r B e s chI u ß I mit d e r,l der f\ nt rc f, 2 b ß eIe h nt vJi r d I 

kann vom Antragsteller mit Beschwerde angefochten werden. 

.. 
4 
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(8) AnsprUchs auf Überlassung von Geldstrafen kannen 

durch Pf~ndungl Verpf~ndung oder Abtretung nicht Gber­

tragen werden. 

(9) Als Oberlandesgericht ist dasjenige zustBndig, 

in dessen Sprengel das Strafcsricht liegt. b8i dem das Straf­

'verfahren gegen den Verurteilten anh~ngig war. 

2. Im J 48 Z. 1 hat der erste Satz zu lauten: 

Wenn der staatsanwalt die Anzeige des VerlBtzten zurUck­

weist und die gerichtliche Verfolgung, sei ES sofort, sei 

es nach Vornahme von Vorerhnbungen (§ 90). ablehnt. hat 

er ihn unter Angabe der GrOnde davon zu verst~ndigen. 

3. Im § 48 Z. 2 hat der erste Satz zu lauten: 

Wenn der Staatsanwalt von der Verfolgung einer strafbaren 

Handlung zurGcktritt, ehe der Beschuldigte ihretwegen 

rechtskräftig in den Anklagestand versetzt ist, so hat 

er den ~rivatbeteiligten hievon unter Angabe der GrUnde 

zu verständigen; derPrivatbeteiligte ist berRchtigt, 

binnen 14 Tagen nach seiner Verst~ndigung mündlich oder 

s6hriftlich beim Untersuchungsrichter die Erkl~rung ab­

zugeben, daß er die Verfolgung aufrecht erhalte • 

. 4. Im ~ 48 Z. 3 hat der erste Satz zu lauten: 

Tritt der Staatsanwalt von der Ankla~e zu einer Zeit zu­

rOck, wo die" Versetzung in den Anklagestand bereits rechts­

kräftig ist, so hat er dies de~ Privatb8t8ili~ton unter 

Angabe der GrOnde mit der Er6ffnung mitzuteilen. daß er 

berechtigt sei, die Anklage aufrecht zu erhalten, dies 

jedoch binnen 14 Tagen bei~ Gerichtshof erster Instanz 

zu erklären habe. 

,\' 

' .... 
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5. § 49 Abs.2 hat zu laoton: 

Im'. übrigen 'sind' die don Priv ~tnriki,J:~t~r botrQffDnd~n Bo­

stimmunGon dieser Strafproz8ßordnunE auf den statt aas 

staatsanwaltes di2 Anklage führenden Privatb8toilig~8n 
f,' • 

...... 

. " "'" 

, - 4 -

. ',. ,:.1 • -;' .~ _.~ :' (.; - ~, ,1 ...... ; 
: , .. ", 

" 
6. § 49 Abs. 3 entfällt • 

. . 

7.' § 283' t\bs. 6 hc,t zu lauten: 

G~gendi8 Entscheidunß über die piivatrachtlichen Ah­

sprüche od~r die Verweisung auf'd~n Zivilre8htswo[ k6nn8n 

der Angoklagte, dessen gesetzlicher Vertreter und Erben' 

sowie der Privatbeteiiigte B~rufung einlegen. 
. ..' .::,,- .~ , ," r :".: .. 

Folß~nd8r Äb~. 3 ist anzufüGsn:-

(3) 8ei' B8~ufung gegen öie Verwo-isungauf' den ziviil~8chts­

weg {§ 283 Abs. 61 hat das Rechtsmittelgericht die Ent-
- • ~ • " • - J. 

sch eidu nr, über die' privat rec'ht 1 i c hen AnsprUch e' 8ntvJed er .. '· .. 
s€llbs{zufäl1~n 'ader' d'i'e V8rweisun~' ~uf' d~n' z'ivilrechts­

weg "zU bes t ät i g; sn. E i'n~~ '. Äu fh eb'u ng' des Verwei su nß sau s ~~: 

spru~hes ist ~ur zui~ssig, wenn ~l~ichzeiti~ ~~s Ur~81l 
i~ ~8r Hauptsache euf~ohob8n u~~ di~ ~ach8 z~r ~~ue~li--. . 

ehen Verhandlung und En~scheidu~E~andGn G~richtshbf 
erster Instanz zurUck0er~i8s8n wird. 

. ;. ,. .. ~ :.,j 

9. Dem Abs. 1 des §. 390 ist folgendor Satz i3nzufOgen: ' , 

Dem Privatbat8iligten ist der Ersatz der K6stcn nur dann 

~ufzutraEen, wenn er das Strafverfahren wider besseres 
. . 

Wissen herbeit;sführt hat odor wenn or von der Strafver-

folgung zurOckgetreten ist. 

Artikel 11 

Dieses BundesG8setz tritt mit CI '111 ••••• 9- ........ " » •• in Kraft. 

Die Bestimmungen der Z. 2 - 9 des Artikels I sind auf an-
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h§nsige Verfahron nur anzuwenden, sofern noch kein Urteil 

orster Instanz ergangen , 
. ~ 
IS~. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dioses Bundesgesetzes ist der Bundes­

minister fUr Justiz betraut. 

- 5 -
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ErJ.~~ut('run["on 

Eine dor Hauptaufgabon der Justiz im demokratischen ~ocll~G­

staat bosteht darin. dem Sta2tsbOrger als InstruM~nt zu~ 

Durchsetzung sain8r RechtsansprGcho zur VerfUgunz zu statlsn. 

Die zahlreichen Reformen auf dem GDbi~t des Strafrechts 

haben diose Hauptaufgabe seit vielen Jahren v5rnachl~ssiut 

uhd die - zweifellos ebenfalls s8hr wichtige - Bahandlu~~ 

und Resozialisierung dos Rochtsbrachers in den Vo~dsrgrun~ 

gerUckt. Dio einzigen Ausnahmon bilden das Bundesgosetz GbG~ 

die G~währunG von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 

und das Unt8rhaltsvorschußg8s~tz, b3idesGesBtz8, die a~i-
, 

grund von Initiativen von Abgeordneten der österreichischon 

Volkspartei zustande gekommen sind. 

Oie Durchsetzung von zivilrechtlichen AnsprUchsn wird infols~ 

der steigenden Anzahl von Zivilprozess8n~ der Überlastung 

der Gerichts und der zunehmenden Schwierigkeiten und Ver­

z6gerungsn im Exekutionsverfahr8n - die bereits mehrfach 

Anlaß Z~ parlamentarischen Anfragen gaben - immer zeitrau-

bender und kostspieliger. 

, 
Mit dom vorl{egenden Gesetzesentwurf soll dia Verwirkli-

chung derartigar AnsprUche von Personen, die durch eine 

Straftat zu Schaden gekcmmen sind. erleichtert, verbilligt 

und beschleuni~t wer~8n. Der Antrag sicht defOr zwei M5~­

lichkeiten vor: 

o Durch die Strafrechtsreform wurde die Verh5ngung 

kurzfristißBr Freiheitsstrafen zugunsten von Geldstrafen 

zurückge:lrängt. Oi8 Strafgerichte verhänge'n ZUfi'3;l rf\8nd m:;r-::, 

und empfindlichore Geldstr3fen, riie der Bund sinnimmt. d9~ 

gleichzeitig durch die geringer werdsnden Haftf~118 bud­

Eetär entlastet wird. Nach wio vor soll nun nach Auff23sun~ 

der Antragsteller die Verhär,gung eint3r GeldstrE~fo ein d:?;l:l 

Staat zustehender Strafanspruch bleiben, es ~st ~b8r ni~~t 

.... 
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einzusthen, daß der staat dis ,vereinnahmten Geldstrafen aus­

schließlich cis fiskalische Einnahmon betrachtet. Das ein~G­

fUhrte neue Goldstrafensystem beeintr~chtigt die wirtschaft­

licho Leistungsf~higkeit des T~ters oft so stark, daß er zur 

Zahlung von Schadenersatz nicht mehr in der Lago ist. Es ist 

in den Augen doi Antre~st811ar ein unwGrrliger und untrag­

barer Zustand, daß der Bund dem Straft~ter unter Androhung 

der Ersatzfreiheitsstrafo Geld abverlangt, w§hrend di8'-Ersatz­

ansprUche der ~on Straft~tern cesch~dißten Personen oft nicht 

erfUlltwerden k6nnen. 

Der Gedanke, die Geldstrafe don Opfern zukommen zu lassen, 

'drän~t' sich daher geradezu auf. 

o Eine wesontliche Verbesserunß der bisher sehr unzu­

länglicheh Rechte und M6s1ichkeiton des Privatboteiligten 

,im Strafverfahren, um so eins raschere Und, kostensparendm'8 

.Klärung von SchadenersatzansprUchcn zu e.rm6g1ichenJ insbo­

sonders auch eine 8cErGnrlungsp~lichtdG~ staatsanwa~tes j~m 
Gesch~digten gegenUber, wenn der staatsanwalt das Verfahren 

einstellt, damit der Geschädiete weiß, woran er ist. 

Zu oen einzelnen Bestimmun~en: 

1 • 

Zu Artikel I 
.... -. 

Der vorgeschlagene § 7 a StPO sieht einen Rechtsan­

spruch des Privatbeteiligten oder einer Person, bei 

der die Voraussstzungen für einen Anschluß als 

Privatbeteili~ter an das Strafverfahren geß8bBn 
, . 

gBwese~ w~r8, S8[Sn den Bund auf Auszahlung der 

vom Verurtoilten tatsSchlich entrichteten teldstrefe 

vor. 

Der GGschädi~te muß im Bositz ein6s im Inland voll­

streckbaren Exekutionstitels sein und verseblich 

Exekution ßegen de~ Vorurtsilten geführt haben. 

außer oine Exekutionsführung wäre von vornherein 

aussichtslos gewesen. Lautet der Exekutionstitol 

," 
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..... 

auf eine:: coringere S~rnr::CJ 
, - . 

, . 

~., C" 
,-, ,L .' 

lautet'dar EX2kutionstitel 

- s-

dis 

dl' e' Go"lri ··C,~-.;C1 ~,-,' 0C;-l- ':. . ,-S L :.1. --I ::)1.1 O~_,LcnL dor Anupr~ch dc~ bund ~~-

gGnÜb3r trotzdeM nur bis zur Höhe der L::ts3:;:'ll::'.:::;, 

be~ahlt8n GGldstrafc. 

Konkurri8re~~8 AnsprOche mehrerer durch dieselbe 

Straftat Gosch~di[t8r w~ren v8rh~ltnism~Ei2 zu b8-

friedigun. 

Das Vorfahren wurde weit~8h9nj dem im Unt8~haltsvcr-• 
SChU~ßBSGtz fpstg818~t8n Verfahren zur Erlen[ung VG0 

Vorschüssen nachC8staltot. 

Oie Antrags'tol18r sind d,er l\uffassllI'"lG. rL3ß die dsr­

zoitige Rechtslar.;s. \."on~ch dor staatsa.mcltdie Grür:.k 

für die Einstellung ainos Strafverfahrens nicht ein­

mal d~n Batrcffonen mitzuteilen hat. heute in keinor 

Weise mehr eufrocht erhalten w~r1en kann. Gerado in 

dieser RechtslaZ8 liest dis Ursache defUr, daS so-
:' . . ..... 

wohl bei r-Jen 8ctroffGnen wio euch i:~--8'~1-::'6f-fentlict'1-

keit der Ein~ruck entstehen k2nn, deß.der Sta~t5an-

walt für soin2 Entscheidung keine genOBsnden GrQ~d8 

hat, weil er di8S~ GrUnde geheim helt=n ~uß. Ein Ab­

bau dieses immor wieder zu Ta~e tretendon Mißtrauens 
, ~. 

gefen E~tscheidun~9n ~3r staetsanweltsch~ft dcrch 

Offenlegung cer Grlir.de. die fUr die Entsc:heiduns; 

sprechen. l§[B nicht nur im Interesse der yon jer 

Entschoidun2 Betroffenen, sondern euch im Inter8~s~ 

der staatsamoJältc selbst, ebenso im' Int8rm~sf1 dos 

Flnsohons CGr Recr,ts;:::-FlüZ:2 boi der Ekvölkerung. 

Zu den Z. 2 - Ll rias J·',r~~ ~ 1;.," 1" s T ; .. -..... ~,. - _.' '-' 

rung des § 48 StEO ~n ~8r Form vcrg8se~en, deß der 

Sta~tsar.~21t in ellen 3 in § 40 stPO anGefUhrten 
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Fällen den Gcsch5rligtcn von 80inor Absicht~ keino 

we i t 8 ren V e rf I) 1 pu n r s sc h r i t' t 8 Z LI S 8 tz 8 n , LI n t el~ :'\ n gab"3 ... ~ - . -
d'or Gründe für diesE? Entschcidunr: infcrrniert. Das 

hat für den Geschädi~tcn auch d:n' Vcrt8il. ~aß 

er die ihm zustehendo M6Slic~k8it, das Strafverfahren 

weiterzuführen und soine Prozeßchancen besser ab­

schätzen kann. 

Eine wesentliche Mehrarbeit für die staats~nwaltschaft 

würde dadurch nicht entstehon, weil dio Gründa für 

eine Verfahrens8instellun~ ohnehin im Tagebuch schrift­

lichfestgehalten werden müssen. 

, , 

Die dom Priv2tbet8ili~ten züstehenden Rechte sollen 

dahingehend erweitert werdon , daß, sr f,rundsätzlich 

diesdlben Rechts i~ Strafverfahren hat, 'die einem 

Privjtanklägsr zustehen. Die derzeitif8 prozessuale 

Stellun~ das P~ivatb8t8iligten iM Strafv8rf~~;8n bo~ 
. "nachteilig:t ihn in unvertretbarcr ~1eis8i' von 8inor 

auch nur enn~hsrndon Waffen~18ichh8it kanri keine 
, Rede sein. 

8. Derzeit steht dem Privatbeteilil.3.ten,' wonn 'ihn deS 

Straf~8richt ohne weitero Bc~rQndung mit seinen Er­

satzensprOchen auf den ZivilrGchtswe~ verweist, kein 

Rechtsmittel ~8~8n diese Entscheidung offen. Dem 

Privatboteilißten sollte für den Fall ein Rechts­

mittel z~erkannt werden, eIs die E~g8bnisse des 

Strafv~rfahrens nach se1ncr Auffassung eine - zu­

mindest t~ilw8ise - Zucrkunnung von Entschädigungs­

ansprüchen im StrRfurteil 'srmBclicht hätten. o2ß 

eine der~rtiC8 Rechtsmitt81b8fu~nis des Privetbe­

teili8tci~ zweckmMßig wäre. biwGi~t' dia T3t-
seche. d9ß auch in der jOngsten Ausgabe der Straf­

prozeßordnunz von Foregger-Serinix ) beil 366 der 

._--------------------

x) Manz'sche Tascheneussabe Neue Reihe. Band ~ 

" 
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ErlTIß des Justizministeriums vom 21.12.1921, JAsl. 

Nr~ AO/1~23, ab[Bdruckt wurde. Darin wird corG~tl 

daß. Str~f~8richtc Privatbctoiliste ccm5ß § 366 auch 

dann auf don ZivilrschtswsE verweisen, wonn die Er­

gebn is so des Strtlfverf a hrc ns ei nl-] au sre ichend c Grund­

lage für eine verlässliche Bcurtcilunßdieser An­

sprUche bieten} cin derarticos Verhalten widepspr§cha 

'der stPO. Wehn das Bundesministerium fDr Justiz be­

reits vor 55 Jahrsn diese Wahrnchmunt machen mußta 

'und aüch houte noch immer die Verwoisung auf den 

~ ZivilrechtswfCS die Regel ist, .,ist os "Johl höchst an 

der Zeit, dem BGtroffcnen Rsren solche Entscheidun­

ren ein Rechtsmittel 8inzur~um8n. 

9. Derzeit hat der Privetbetoilir,te dann sämtliche Ver-' 

fahranskoston zu ~aqenD wenn das Str9fverfahrsn 
'.J 

nicht mit einer V8rurt8ilun~ Bndet (al~o z.R. auch 

dann, wenn der T~t8r W8~8n Geisteskrankheit unzu­

rechriunßsf~hiG ist.) Oies8 unbefri8di~8nd8 und auch 

ungerechte Gcsetzeslags w§re insoweit zu ~nd8rn> 

als ein8 Kcstenersatzpflicht des Privatbcteiiigten 

riur dann festzu18~Gn wgre. wenn er das Verfahr8n 

wider besseres Wissen in GanR ~8bracht hat oder von 
~ l \,J 

'der Strafv2rfolpun~ zurGck~etr8t8n ist. Eine weiter-
~... \ ~ .- . , 

·gehende Kcstensrsntzpflicht des Priv2tb5teili~ten 

wäre auch deshalb un:;8rechtfertizt, .weil schließ­

lich nicht Er. soncern die Ratskammer, also eine 

staatliche Instanz, die Einloitunß des Strafver-

fahrens zu verantworten hat (siehe auch die analoge 

ReGelung im Pressegesetz in dar Fassung der Presse­

~es8tz-Novalle 1966, wonach bei unger8chtferti~t9r 

Beschlagnahme ein R8[~rGßanspruch. des. Bundes nur.' dann 

gecebenist, wenn rler Privi'lti3nkl~2fJr die vom Go­

richt beschlossene 08schla~nahm8 wider besseres 

Wiss8n herbeigefilhrt het oder wonn der Privatan­

kl~~er ven der StrafvcrfolGun~ zurGckgetretcn ist). 

" 
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Zu l\rtikC'l II 

Das vorgeschlagene Bund8s~csctz kann ohne weitere Schwierig­

keiten schon nach kurzer Lecisvakanz in Kraft treten. Die 

die Rechtsstellung dos Gesch§rliGten betreffenden Bestimmun­

gon der StPO in der Fassun~ dar Z. 2 - 9 d9S Artikels I 

sollen jedoch nicht mohr Anwendunr fin~en, wenn sich ein an­

hän~iges Verfahren bereits im Rechtsmittelstadium b3findet. 

Zu Artikel III 

Dieser Artikel enthält die Vollzu~sk13usel. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Gesetzesentwurf 

dem Justizausschuß zuzuweisen. 
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